
Am 1. April 1999 ist die Ver-
ordnung über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei
Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen (Biostoffverordnung)1

in Kraft getreten. In Verbindung mit
dem Arbeitsschutzgesetz stellt sie
die Umsetzung der EG-Richtlinie
90/679/EWG2 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch biologische Arbeitsstoffe bei
der Arbeit in deutsches Recht dar.

Generell bezieht sich die Bio-
stoffverordnung u.a. auf den Be-
reich des Gesundheitswesens.

In dem folgenden Beitrag wird
am Beispiel der Arbeitsmedizini-
schen Dienststellen und der Ver-
bandstuben der Deutschen Stein-
kohle AG (DSK) die Vorgehenswei-
se bei der Durchführung einer Ge-
fährdungsbeurteilung und der an-
schließenden Erstellung einer Be-
triebsanweisung vorgestellt.

Anwendungsbereich und Zielsetzung

Der Anwendungsbereich der
Biostoffverordnung (BioStoffV) er-
streckt sich auf Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen und auf
den Gefahrenbereich dieser Tätig-
keiten. Sie gilt ausdrücklich nicht
für Tätigkeiten, die dem Gentech-
nikgesetz unterliegen.

Die Verordnung dient dem
Schutz der Beschäftigten vor der
Gefährdung ihrer Sicherheit und

Gesundheit bei Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen. Biologi-
sche Arbeitsstoffe sind im Wesentli-
chen Mikroorganismen, tierische
und pflanzliche Zellkulturen und
humanpathogene Endoparasiten,
die beim Menschen Infektionen,Al-
lergien oder toxische Wirkungen
hervorrufen können (zum Beispiel:
Bakterien, Pilze, Viren).

Unter Tätigkeiten im Sinne der
Verordnung wird verstanden:
➤ Das Herstellen und Verwenden

von biologischen Arbeitsstoffen
und

➤ der berufliche Umgang mit Men-
schen, Tieren, Pflanzen, biologi-
schen Produkten, Gegenständen
und Materialien, wenn dabei bio-
logische Arbeitsstoffe freigesetzt
werden können, mit denen die
Beschäftigten direkt in Kontakt
kommen können, wie zum Bei-
spiel die ambulante medizinische
Untersuchung oder die Blutent-
nahme.

Wichtig ist, daß nicht jeder Kontakt
mit biologischen Arbeitsstoffen un-
ter die Verordnung fällt, sondern
nur derjenige, bei welchem ein di-
rekter Bezug zur beruflichen Tätig-
keit besteht.

Tätigkeitsbezogene 
Gefährdungsbeurteilung

Die Biostoffverordnung fordert,
dass bei Tätigkeiten, bei denen eine

Exposition gegenüber biologischen
Arbeitsstoffen auftreten kann, eine
tätigkeitsbezogene Gefährdungsbe-
urteilung durchgeführt wird. Hier-
bei sind der Betriebs- oder Perso-
nalrat, der Betriebsarzt und die
Fachkraft für Arbeitssicherheit zu
beteiligen. Diese Gefährdungsbeur-
teilung ist Teil der Gesamtbeurtei-
lung aller Arbeitsbedingungen, wie
sie im Arbeitsschutzgesetz bzw. für
den Steinkohlenbergbau in der All-
gemeinen Bundesbergverordnung
vorgeschrieben ist. In der BioStoffV
wird eine detaillierte Vorgehens-
weise bei der Erstellung einer Ge-
fährdungsbeurteilung vorgegeben:

➤ Informationsbeschaffung
Eine umfassende Informations-

beschaffung vor Aufnahme der
Tätigkeit mit biologischen Arbeits-
stoffen ist von zentraler Bedeutung
für die Gefährdungsbeurteilung.
Erforderlich sind tätigkeitsbezoge-
ne Informationen über die Iden-
tität, die Einstufung und das Infek-
tionspotential der vorkommenden
biologischen Arbeitsstoffe sowie
die hiervon ausgehenden sensibili-
sierenden oder toxischen Wirkun-
gen, über Betriebsabläufe und Ar-
beitsverfahren, Art und Dauer der
Tätigkeiten, Exposition der Be-
schäftigten und mögliche Übertra-
gungswege. Erfahrungen aus ver-
gleichbaren Tätigkeiten können
herangezogen werden.

Da in der Regel ausreichende
Kenntnisse über die Expositions-
verhältnisse sowie über aufgetrete-
ne Infektionserkrankungen der Be-
schäftigten vorliegen, brauchen zu-
sätzlich keine umfangreichen Re-
cherchen oder Messungen durchge-
führt werden.

➤ Gezielte oder nicht gezielte 
Tätigkeiten
In der Biostoffverordnung wird

zur Erleichterung der Gefährdungs-
beurteilung zwischen gezielten und
nicht gezielten Tätigkeiten bei biolo-
gischen Arbeitsstoffen differenziert.
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Wenn zielgerichtet mit bestimm-
ten biologischen Arbeitstoffen, die
mindestens der Spezies nach be-
kannt sind, umgegangen wird und
darüber hinaus die Tätigkeiten kon-
kret auf einen oder mehrere biolo-
gische Arbeitsstoffe ausgerichtet
sind sowie die Exposition der Be-
schäftigten ausreichend bekannt ist,
dann liegen gezielte Tätigkeiten im
Sinne der BioStoffV vor. Wenn ei-
nes der vorgenannten Kriterien
nicht erfüllt ist, handelt es sich um
eine nicht gezielte Tätigkeit.

Hierunter fällt in der Regel der
Bereich des Gesundheitswesens, da
hier wie in den meisten Fällen die
Erreger, auf die untersucht wird,
nicht bekannt sind.Blutproben kön-
nen beispielsweise ein breites Erre-
gerspektrum enthalten.

➤ Zuordnung in Risikogruppen
In Abhängigkeit von dem von ih-

nen ausgehenden Infektionsrisiko
werden die biologischen Arbeits-
stoffe in vier Risikogruppen einge-
teilt. Untersuchungskriterien sind
u.a. die Wahrscheinlichkeit und das
Ausmaß der Erkrankung bei Be-
schäftigten und die Gefahr der Ver-
breitung in der Bevölkerung.

Für einen großen Teil der biolo-
gischen Arbeitsstoffe existieren be-
reits durch die EG-Richtlinie vorge-
gebene Einstufungen. Dementspre-
chend gilt für die Einstufung in die
Risikogruppen 2 bis 4 Anhang III
der Richtlinie 90/679/EWG.

Diese Einteilung der Arbeits-
stoffe in Risikogruppen ist wesentli-
cher Bestandteil der durchzu-
führenden Gefährdungsbeurtei-
lung, denn hieraus resultiert die Er-
mittlung  der Schutzstufe bzw. die
Festlegung der erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen.

➤ Ermittlung der Schutzstufe und
Festlegung der Sicherheitsmaß-
nahmen
Ausgehend von der Einstufung

der biologischen Arbeitsstoffe in
Risikogruppen erfolgt bei gezielten
Tätigkeiten eine fest vorgegebene
Zuordnung der Schutzstufen und
damit der erforderlichen Sicher-

heitsmaßnahmen. Bei nicht geziel-
ten Tätigkeiten, wie sie bei den Ar-
beitmedizinischen Dienststellen
und den Verbandsstuben vorliegen,
können die jeweils geeigneten
Schutzstufen und die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung aus
den Anhängen II und III der Bio-
StoffV ausgewählt und festgelegt
werden.

Hierbei hat der Arbeitgeber ei-
nen gewissen Beurteilungs- und
Entscheidungsspielraum. Mindes-
tens jedoch sind die allgemeinen
Hygienemaßnahmen der Schutzstu-
fe 1 nach TRBA 500 (Technische
Regeln für biologische Arbeitsstof-
fe)3 einzuhalten.

Unterrichtung der Beschäftigten

Vor Aufnahme der Tätigkeiten
müssen auf der Grundlage der Ge-
fährdungsbeurteilung entsprechen-
de arbeitsbereichs- und stoffbezoge-
ne Betriebsanweisungen erstellt
werden. Hierin muß auf die mögli-
chen Gefahren für die Beschäftigten
hingewiesen werden, die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen und die Ver-
haltensregeln sowie Erste Hilfe
Maßnahmen müssen dargelegt wer-
den. Anhand dieser Betriebsanwei-
sung müssen die Beschäftigten
mündlich unterwiesen werden.

Praxis der ambulanten Medizin 
bei der DSK

In den Arbeitsmedizinischen
Dienststellen der Deutschen Stein-

kohle AG, Region Ruhr werden re-
gelmäßig die vorgeschriebenen ar-
beitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen der Beschäftigten durch-
geführt.

Zum Untersuchungsprogramm
gehört auch ein Laborprofil beste-
hend aus Urinstix, Blutkörperchen-
senkungsgeschwindigkeit (BSG),
kleinem Blutbild und Serumunter-
suchungen zur Bestimmung von Le-
berenzymen, Blutfetten, Nieren-
werten und Blutzucker. Die Urin-
untersuchung mittels Stix erfolgt in
den Dienststellen selber, ebenso wie
die Bestimmung der BSG. Blutbild-
und Blutserumuntersuchung wer-
den in unserem Zentrallabor durch-
geführt. Zur Blutabnahme wird in
den Dienststellen ein Vacutainer-
System benutzt. Ärztlicherseits er-
folgt eine komplette körperliche
Untersuchung.

Im Bereich der Verbandsstuben
der Deutschen Steinkohle AG er-
folgt eine ambulante medizinische
Behandlung im Sinne der Erstver-
sorgung von verletzten Bergleuten
bzw. Verbandwechsel im Rahmen
der Nachsorge.

Gefährdungsbeurteilung in der 
betrieblichen Praxis

Zur Gefährdungsermittlung und
-beurteilung wurden die im Rah-
men einer Schriftenreihe der Be-
rufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege
herausgegebene Schrift GP 5.4 „Er-
mittlung und Beurteilung von Ge-
fährdungen u.a. Arbeitsmedizini-
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Abbildung 1: Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung,
Bereich Arbeitsmedizinische Dienste



sche Dienste“4 herangezogen. Aus
den dort vorhandenen Übersichten
Nr. 02 für Arbeitsmedizinische
Dienste und Nr. 20 für Untersu-
chung und Behandlung wurden für
die oben geschilderten Bereiche die
Tätigkeiten 
➤ Ambulante medizinische Unter-

suchung bzw. Behandlung 
➤ Blutentnahme und
➤ Untersuchung von Körperflüs-

sigkeiten (Blut)
ermittelt. Hieraus ergibt sich bei al-
len diesen 3 Tätigkeiten eine evtl.
Infektionsgefährdung (Prüfliste Nr.
14, GP 5.4 Schrift).

Diese Tätigkeiten, ihre Gefähr-
dungen und die sich hieraus erge-
bende Schlussfolgerungen wurden
in einer Excel-Tabelle erfaßt.

Nach Charakterisierung der
Tätigkeit muss die sich hieraus er-
gebende Gefährdung durch biologi-
sche Arbeitsstoffe, sprich Erreger,
in diesen Bereichen abgeschätzt
werden. Bei den oben beschriebe-
nen Tätigkeiten kann es zu einem
Blutkontakt kommen; folglich kann
eine Infektionsgefährdung durch
Hepatitis B und C Viren bzw. HIV
nicht ausgeschlossen werden.

Im Sinne der Biostoffverord-
nung handelt es sich allerdings um
eine ungezielte Tätigkeit, da die
Tätigkeiten der Blutabnahme und 
-untersuchung bzw. der Behandlung
in den Verbandsstuben als solche
nicht unmittelbar auf den biologi-
schen Arbeitsstoff ausgerichtet
sind. Ferner besteht im Bereich der
ambulanten medizinischen Unter-
suchung auch noch die Möglichkeit
der Infizierung über den Luftweg
mit Haemophilus influenza, Myco-
bakterium tuberkulosum und Strep-
tokkus pneunominae. Auch hier
handelt es sich um eine ungezielte
Tätigkeit. Anhand des Anhangs 3
der EG-Richtlinie, der die Einstu-
fung der biologischen Arbeitsstoffe
in die Risikostufen vornimmt, wur-
den für diese Erreger die entspre-
chenden Risikogruppen ermittelt
(siehe Abbildung 1 Seite 18).

Bei unseren Patienten handelt es
sich überwiegend um Gesunde, die
während ihrer Schichtzeit arbeits-

medizinisch untersucht werden. So-
mit liegt das Infektionsrisiko nicht
über dem, dem wir alle je nach Sai-
son in der Öffentlichkeit ausgesetzt
sind.

Bei nicht gezielten Tätigkeiten,
um die es sich hier immer handelt,
sind nach § 7,Absatz 2 der Biostoff-
verordnung die in Betracht kom-
menden Schutzmaßnahmen zu er-
mitteln und die erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen aus der ent-
sprechenden Schutzstufe so auszu-
wählen und festzulegen, dass die
Gefährdung der Beschäftigten da-
durch soweit wie möglich verringert
wird. Mindestens sind die allgemei-
nen Hygienemaßnahmen der
Schutzstufe 1 festzulegen. Zusätz-
lich sensibilisierende und toxische
Wirkungen müssen ebenfalls mit
berücksichtigt werden.

Bei genauer Betrachtung der in
Anhang 2 und 3 der Biostoffverord-
nung beschriebenen Sicherheitsmaß-
nahmen der Schutzstufen 2-4 und un-
ter Betrachtung des spezifischen Risi-
kos (s.o.) in unseren Arbeitsmedizini-
schen Dienststellen und in unseren
Verbandstuben stellten wir fest, dass
die Schutzmaßnahmen der Stufe 1, die
den allgemeinen Hygienemaßnahmen
entsprechen, aufgrund des niedrigen
Infektionsrisikos ausreichend sind.
Die Einhaltung der Hygienemaßnah-
men gehörten auch bisher schon zu
unserem grundsätzlichen Standard.

Schutzmaßnahmen der Stufe 1

In der Biostoffverordnung (Bio-
StoffV) wird zwischen den allge-
meinen Schutzmaßnahmen und den
konkreten Sicherheitsmaßnahmen
in den Schutzstufen 1 bis 4 der An-
hänge I und II unterschieden.

Die Schutzstufe 1 umfaßt dabei
die „Allgemeinen Hygienemaßnah-
men“, welche in den „Technischen
Regeln für biologische Arbeitsstof-
fe“, TRBA 500 definiert werden.

Die TRBA 500 wurde vom „Aus-
schuss für Biologische Arbeitsstof-
fe“ (ABAS) aufgestellt. Sie ist anzu-
wenden bei allen (beruflichen)
Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen. Sie sichert den Min-

destschutz der Beschäftigten beim
Umgang mit biologischen Arbeits-
stoffen.

Nach der Erläuterung von
Grundbegriffen wie Kontamination
und Hygiene werden in der TRBA
500 die Aufnahmepfade von biolo-
gischen Arbeitsstoffen erläutert:
➤ Aufnahme über den Mund
➤ Aufnahme über die Atemwege
➤ Aufnahme über die Haut bzw.

Schleimhaut
Sind in der Gefährdungsbeurtei-
lung bei gezielten Tätigkeiten ledig-
lich Krankheitserreger der Risiko-
gruppe 1 ermittelt worden oder ist
bei ungezielten Tätigkeiten eine
vergleichbar geringe Gefährdung
ermittelt worden, so sind die nach
Punkt 5  in der TRBA 500 aufgelis-
teten Schutzmaßnahmen zu ergrei-
fen. Dieses können sein (siehe Ab-
bildung 2 unten):
➤ Technisch /bauliche Maßnahmen 
➤ organisatorische Maßnahmen 

sowie 
➤ der Einsatz von persönlichen

Schutzausrüstungen (PSA).
Die Reihenfolge der Maßnahmen
zeigt auch deren Vorrangigkeit, wo-
bei die alleinige Ausgabe von per-
sönlichen Schutzausrüstungen (zum
Beispiel zum Atemschutz) die
schlechteste Möglichkeit der
Schutzmaßnahmen darstellt. Zuerst
sollte durch technische Maßnahmen
(zum Beispiel Belüftung/Absau-
gung) der Schutz der Beschäftigten
beim Umgang mit biologischen Ar-
beitsstoffen sichergestellt werden.
Erst wenn dieses nicht möglich ist
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Abbildung 2: Allgemeine Hygiene-
maßnahmen nach TRBA 500



oder zu unvertretbar hohen Auf-
wendungen führen würde, sollte auf
den Einsatz von persönlichen
Schutzausrüstungen übergegangen
werden.

Die Anforderung der TRBA 500
sind bei DSK Teil der Betriebsan-
weisung für Arbeitsmedizinische
Dienstellen (AMD) und Verbands-
stuben. Dabei erfolgt eine Auswahl
der erforderlichen Schutzmaßnah-
men anhand dieser Checkliste
durch die für diesen Arbeitsbereich
verantwortliche Person (Werks-
arzt).

Vorsorgeuntersuchungen 
und Impfungen

Verpflichtend sind in der Hu-
manmedizin, Zahnmedizin, Wohl-
fahrtspflege sowie in Notfall- und
Rettungsdiensten arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchungen be-
züglich Hepatitis B und C-Viren, die
um weitere Erreger in Kinderabtei-
lungen, Infektionsstationen, Stuhl-
laboratorien, Tuberkuloseabteilun-
gen und anderen pulmologischen

Abteilungen sowie der Pathologie
erweitert werden müssen (siehe Ta-
belle oben). Wenn ein wirksamer
Impfstoff zur Verfügung steht, ist
den Beschäftigten auch eine Imp-
fung (zum Beispiel Hepatitis B) an-
zubieten.

Erstellung der Betriebsanweisung

Nach durchgeführter Gefähr-
dungsbeurteilung wurde eine ar-
beitsplatz- und tätigkeitsspezifische
Betriebsanweisung für den Bereich
Arbeitsmedizinische Dienststellen

(AMD) aufgestellt:
In gleicher Weise

erfolgte eine Ge-
fährdungsbeurtei-
lung und Erstellung
einer Betriebsan-
weisung für die Ver-
bandsstuben (Erste
Hilfe).

Anhand der Be-
triebsanweisung und
der vervollständig-
ten Maßnahmenli-
ste kann nun auch
eine arbeitsplatz-
und tätigkeitsbezo-
gene Unterweisung
der in den betref-
fenden Arbeitsbe-
reichen Beschäftig-
ten erfolgen.

Schlußwort

Die am 1. April
1999 in Kraft getre-
tene „Verordnung
über Sicherheit und

Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten
mit biologischen Arbeitsstoffen“
(Biostoffverordnung) gilt für alle
Bereiche des Gesundheitswesens,
also auch für Arztpraxen und Kran-
kenhäuser. Für die Arbeitgeber be-
steht die Verpflichtung zur Erstel-
lung einer Gefährdungsermittlung,
Festlegung von Schutzmaßnahmen
und so weiter. Für den Bereich der
Arbeitsmedizinischen Dienststellen
und Verbandsstuben der DSK hat
sich ein Arbeitskreis, dem unter an-
derem Arbeitsmedizinerinnen und
Arbeitsmediziner sowie Sicherheits-
ingenieure angehören, dieser Auf-
gabe gestellt. Die Verfahrensweise
und die Ergebnisse sind oben be-
schrieben. In gleicher Weise werden
wir jetzt weitere in Frage kommen-
de Bereiche, zum Beispiel Arbeiten
an abwassertechnischen Anlagen,
abarbeiten. Mit dieser Veröffentli-
chung wollen wir anderen Arbeitge-
bern, zu denen auch alle niederge-
lassenen Kolleginnen und Kollegen
sowie die Krankenhäuser gehören,
eine Hilfestellung zur Erfüllung ih-
rer Pflichten nach der Biostoffver-
ordnung geben.
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Abbildung 3: Auszug aus  Anhang IV  BioStoffV

Abbildung 4: Betriebsanweisung nach § 12 BioStoffV
Arbeitsmedizinische Dienste


